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Sitzung des Besonderen Ausschusses 
zur Vorberatung des Berichtes des Österreich-Konvents (III-136 d. B.) 

am 7. Juni 2006 
 

 

Synopse der Textvorschläge im 
Österreich-Konvent zum Themenbereich 

„Demokratische Kontrolle“ 
 
 
 
Die folgende Synopse basiert auf den Positionen der parlamentarischen Klubs, wie sie am 1. Juni 2006 an die Ausschussbetreuung übermittelt wurden. Diese 
Zusammenstellung ergänzt die Synopse der Textvorschläge aus dem Konvent, wie sie für die Vorbereitung der Ausschusssitzung erstellt wurde. 
 
Die Reihenfolge der Textvorschläge orientiert sich weitgehend am Bericht des Österreich-Konvents.
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 Grundrechtskatalog 
 

Artikel 49 
 
Jede Person hat das Recht, über Angele-
genheiten öffentlicher Einrichtungen Aus-
kunft zu erhalten und in deren Dokumente 
Einsicht zu nehmen. Die Auskunft und der 
Zugang können im öffentlichen Interesse 
oder zum Schutz von Rechten und Freihei-
ten anderer gesetzlich beschränkt werden. 
 

* * * 
Artikel 20 

 
(...) 
 
(3) Jede Person hat ein Recht auf Aus-
kunft gegenüber den Organen der Gesetz-
gebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit. 
Dieses Recht schließt den Zugang zu Do-
kumenten mit ein. Es erstreckt sich auf 
den jeweiligen Wirkungsbereich der Orga-
ne.  
 
(4) Dieses Recht kann durch Gesetz Ein-
schränkungen unterworfen werden, wie sie 
in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen Sicherheit, der 
territorialen Unversehrtheit oder der öffent-
lichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und der Verbre-
chensverhütung, des Schutzes der Ge-
sundheit und Moral, des Schutzes des gu-
ten Rufes oder der Rechte anderer unent-
behrlich sind, um die Verbreitung von ver-
traulichen Nachrichten zu verhindern oder 
das Ansehen und die Unparteilichkeit der 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
tritt für ein Recht des einzelnen auf Aus-
kunftserteilung ein, das der Amts-
verschwiegenheit grundsätzlich (mit Ein-
schränkungen) übergeordnet sein soll. Die 
Regelungen über die Auskunftspflicht soll-
ten für Bund, Länder und Gemeinden ein-
heitlich sein. Auskunftspflichten sollen 
auch für die Gerichte gelten. 

Artikel 20 
 

(...) 
 

(3) Jede Person hat ein Recht auf Aus-
kunftserteilung sowie Zugang zu den Do-
kumenten öffentlicher Einrichtungen und 
von anderen Rechträgern, die vom Staat 
mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben be-
traut sind, hinsichtlich dieser Aufgaben. 
Dieses Recht kann durch Gesetz Ein-
schränkungen unterworfen werden wie sie 
in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen Sicherheit, der 
territorialen Unversehrtheit oder der öffent-
lichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und der Verbre-
chensverhütung, des Schutzes der Ge-
sundheit und Moral, des Schutzes des gu-
ten Rufes oder der Rechte anderer unent-
behrlich sind, um die Verbreitung von ver-
traulichen Nachrichten zu verhindern oder 
das Ansehen und die Unparteilichkeit der 
Rechtssprechung zu gewährleisten. 
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Rechtssprechung zu gewährleisten. 
 
(5) Seine Ausübung wird durch Bundesge-
setz geregelt. Abweichende Regelungen 
können in den die einzelnen Gebiete der 
Verwaltung regelnden Bundes- oder Lan-
desgesetzen nur dann getroffen werden, 
wenn sie zur Regelung des Gegenstandes 
erforderlich sind. 
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 Variante 1: 
 

Artikel 28 Abs. 4 
 
(4) Bei Eröffnung einer neuen Tagung des 
Nationalrates innerhalb der gleichen Ge-
setzgebungsperiode werden die Arbeiten 
nach dem Stand fortgesetzt, in dem sie 
sich bei der Beendigung der letzten Ta-
gung befunden haben. Wurden Volksbe-
gehren (Artikel 41 Abs. 2) in einer Gesetz-
gebungsperiode im Nationalrat nicht ab-
schließend beraten, so ist die Beratung in 
der nächstfolgenden Gesetzgebungsperi-
ode fortzusetzen. Bei Beendigung einer 
Tagung können einzelne Ausschüsse vom 
Nationalrat beauftragt werden, ihre Arbei-
ten fortzusetzen.  
 
Variante 2 (aus Ausschuss 3): 
 

Artikel 41 Abs. 4 
 
(4) Wenn die Behandlung eines Volksbe-
gehrens bei Ablauf einer Gesetzgebungs-
periode noch nicht abgeschlossen ist, 
dann ist der Antrag von der Bundeswahl-
behörde dem neu gewählten Nationalrat 
erneut vorzulegen. 
 

* * * 
 

Artikel 41 Abs. 3 
 

(3) Das Volksbegehren muss eine Angele-
genheit der Bundesgesetzgebung, der 
Bundesvollziehung, der Mitwirkung des 
Nationalrates an Vorhaben der Euro-

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
fordert die Einführung (zumindest) einer 
obligatorischen Volksbefragung für stark 
unterstützte, aber nicht umgesetzte Volks-
begehren. Die Unterstützung eines Volks-
begehrens sollte schon ab 16 Jahren mög-
lich sein. Das Recht auf Beteiligung an 
Volksbegehren auch aus dem Ausland 
(auch mit Brief oder E-Voting) sollte einge-
räumt werden. Die parlamentarische Be-
handlung von Volksbegehren sollte nicht 
durch das Ende der Gesetzgebungsperio-
de abgebrochen werden.  
 

Artikel 28 
 
(...) 
 
(4) Wurden Volksbegehren (Artikel 41 Abs. 
2) in einer Gesetzgebungsperiode im Nati-
onalrat nicht abschließend beraten, so ist 
die Beratung in der nächstfolgenden Ge-
setzgebungsperiode fortzusetzen. 
 

* * * 
 

Artikel 41 Abs. 2 
Erweiterung des Volksbegehrens (Bund) 
auf Staatsverträgen, Angelegenheiten der 
Europäischen Union und der Vollziehung; 
zwingende Stellungnahme des NR zu VB 

 
(2) Jeder von 100 000 Stimmberechtigten 
oder von je einem Sechstel der Stimmbe-
rechtigten dreier Länder gestellte Antrag 
(Volksbegehren) ist von der Bundeswahl-
behörde dem Nationalrat zur Behandlung 
vorzulegen. Stimmberechtigt bei Volksbe-
gehren ist, wer am letzten Tag des Eintra-
gungszeitraums das Wahlrecht zum Natio-
nalrat besitzt und in einer Gemeinde des 
Bundesgebietes den Hauptwohnsitz hat. 
Das Volksbegehren muss eine Angele-
genheit der Bundesgesetzgebung, der 
Bundesvollziehung, der Mitwirkung des 
Nationalrates an Vorhaben der Europäi-
schen Union (Art 23 e) oder die Genehmi-
gung von Staatsverträgen (Art 50) betref-
fen. Die Teilnahme an Volksbegehren im 
Ausland ist zu ermöglichen. Das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des Na-
tionalrates hat vorzusehen, dass dieser ei-
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päischen Union (Artikel 23e) oder die Ge-
nehmigung von Staatsverträgen (Artikel 
50) betreffen. Die Teilnahme an Volksbe-
gehren im Ausland ist zu ermöglichen. Das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates hat vorzusehen, dass 
dieser eine Debatte über jedes Volksbe-
gehren durchzuführen hat. Erfolgt nach 
Schluss dieser Debatte kein dem Volksbe-
gehren entsprechender Beschluss über ein 
Bundesgesetz oder fasst der Nationalrat 
keine entsprechende Entschließung nach 
Artikel 52 Abs. 1 oder eine entsprechende 
Stellungnahme nach Artikel 23e Abs. 2, so 
hat der Nationalrat über das Volksbegeh-
ren selbst abzustimmen. 
 

ne Debatte über jedes Volksbegehren 
durchzuführen hat. Erfolgt nach Schluss 
dieser Debatte kein dem Volksbegehren 
entsprechender Beschluss über ein Bun-
desgesetz oder fasst der Nationalrat keine 
entsprechende Entschließung nach Art 52 
Abs 1 oder eine entsprechende Stellung-
nahme nach Art 23 e Abs 2, so hat der Na-
tionalrat über das Volksbegehren selbst 
abzustimmen. 
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 Art. 44 Abs. 4 
 
(4) Auf Antrag der Bundesregierung hat 
der Verfassungsgerichtshof zu entschei-
den, ob ein Gesetzesentwurf eine Ge-
samtänderung der Bundesverfassung dar-
stellen würde und daher einer Abstimmung 
gemäß Abs. 1 zu unterziehen wäre. Einen 
solchen Antrag kann auch der Bundesprä-
sident vor der Beurkundung eines be-
schlossenen Bundesgesetzes (Artikel 47 
Abs. 1) stellen. 
 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
fordert die Einführung (zumindest) einer 
obligatorischen Volksbefragung für stark 
unterstützte, aber nicht umgesetzte Volks-
begehren. Volksbefragungen sollten auch 
in Angelegenheiten der EU und bei 
Staatsverträgen möglich sein. Zumindest 
an Volksbefragungen sollte man sich ab 
der Vollendung des 16. Lebensjahres 
beteiligen können. Das Recht auf Beteili-
gung an Volksbefragungen und Volksab-
stimmungen auch aus dem Ausland (auch 
mit Brief oder E-Voting) sollte eingeräumt 
werden. 
 

Artikel 43 Abs. 2 
Vetoreferendum 

 

(2) Ein Gesetzesbeschluss des Nationalra-
tes ist auch dann einer Volksabstimmung 
zu unterziehen, wenn .......... Stimmberech-
tigte dies innerhalb von acht Wochen nach 
Fassung des Gesetzesbeschlusses ver-
langen. 

* * * 
Artikel 49b 

Volksinitiative auf Volksbefragung und 
Erweiterung auf Vollziehung 

 
(1) Eine Volksbefragung kann nur Angele-
genheiten der Bundesgesetzgebung oder 
der Bundesvollziehung betreffen, die von 
grundsätzlicher und gesamtösterreichi-
scher Bedeutung sind. Sie hat stattzufin-
den, sofern der Nationalrat dies auf Grund 
eines Antrages seiner Mitglieder oder der 
Bundesregierung nach Vorberatung im 
Hauptausschuss beschließt. Eine Volksbe-
fragung ist auch durchzuführen, wenn dies 
von 100.000 Stimmberechtigten verlangt 
wird. Wahlen sowie sonstige Angelegen-
heiten, über die ein Gericht zu entscheiden 
hat, können nicht Gegenstand einer 
Volksbefragung sein. 
 

* * * 
Ergänzungsvorschlag 

 
Artikel xy 

 
Durch Landesverfassungsgesetz kann ei-
ne Volksbefragung in Angelegenheiten der 
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mittelbaren Bundesverwaltung im Bereich 
des Landes vorgesehen werden, wenn sie 
auf Verlangen einer bestimmten Anzahl 
von Stimmberechtigten durchzuführen ist. 
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Art. 141 Abs. 3 
 
(3) Unter welchen Voraussetzungen der 
Verfassungsgerichtshof über Anfech-
tungen des Ergebnisses von Volksbe-
gehren, Volksbefragungen oder Volks-
abstimmungen zu entscheiden hat, wird 
durch Bundesgesetz, hinsichtlich von 
Volksbegehren, Volksbefragungen und 
Volksabstimmungen in den Ländern 
und Gemeinden durch Landesgesetz 
geregelt. Bundesgesetzlich kann auch 
angeordnet werden, wie lang im Hin-
blick auf eine solche Anfechtungsmög-
lichkeit mit der Kundmachung des Bun-
desgesetzes, über das eine Volksab-
stimmung erfolgte, zugewartet werden 
muss. 
 

Art. 141 Abs. 3 
 
(3) Unter welchen Voraussetzungen der Ver-
fassungsgerichtshof über Anfechtungen des 
Ergebnisses von Volksbegehren, Volksbe-
fragungen oder Volksabstimmungen zu ent-
scheiden hat, wird durch Bundesgesetz ge-
regelt. Durch dieses ist auch zu regeln, unter 
welchen Voraussetzungen beim Verfas-
sungsgerichtshof das Ergebnis von Volks-
begehren, Volksbefragungen und Volksab-
stimmungen in den Ländern und Gemeinden 
angefochten werden kann. Bundesgesetz-
lich kann auch angeordnet werden, wie lang 
im Hinblick auf eine solche Anfechtungs-
möglichkeit mit der Kundmachung des Bun-
desgesetzes, über das eine Volksabstim-
mung erfolgte, zugewartet werden muss. 
 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ be-
grüßt eine Zuständigkeit des Verfassungs-
gerichtshofes für direktdemokratische Ent-
scheidungen der Länder analog zu Art. 141 
Abs. 3 B-VG.  
 

Art. 141 Abs. 3 
(Dissens im Ausschuss): 

 
(Abs. 3, 1. Satz) 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet 
über Anfechtungen des Ergebnisses von 
Volksbegehren, Volksbefragungen oder 
Volksabstimmungen, die aufgrund von 
Bundes- oder Landesgesetz durchgeführt 
wurden.  
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Artikel 52 
 
(1) Der Nationalrat und der Bundesrat sind 
befugt, die Geschäftsführung der Bundes-
regierung zu überprüfen, deren Mitglieder 
über alle Gegenstände der Vollziehung zu 
befragen und alle einschlägigen Auskünfte 
zu verlangen sowie ihren Wünschen über 
die Ausübung der Vollziehung in Ent-
schließungen Ausdruck zu geben. Diese 
Rechte erstrecken sich auch auf Informati-
onen, zu deren Erlangung die Bundesre-
gierung bzw. deren Mitglieder gegenüber 
Unternehmungen, an denen der Bund be-
teiligt ist oder die er auf andere Weise be-
herrscht, berechtigt sind. 
(die bisherigen Abs. 2 und 3 entfallen) 
 
(2) Nähere Regelungen werden durch die 
Geschäftsordnung des Nationalrates sowie 
die Geschäftsordnung des Bundesrates 
getroffen. 
 
Die Sonderregelungen in Art. 52a und 52b 
B-VG (Geheimdienst-Unterausschüsse, 
Rechnungshofausschuss) sollen unverän-
dert erhalten bleiben.  
 

Artikel 52 
 
(1) Der Nationalrat und der Bundesrat sind 
befugt, die Geschäftsführung der Bundes-
regierung zu überprüfen, deren Mitglieder 
über alle Gegenstände der Vollziehung zu 
befragen und alle einschlägigen Auskünfte 
zu verlangen sowie ihren Wünschen über 
die Ausübung der Vollziehung in Ent-
schließungen Ausdruck zu geben. Dieses 
Recht erstreckt sich auch auf Unterneh-
mungen, an denen der Bund beteiligt ist 
oder die er in vergleichbarer Weise be-
herrscht. 
 
(2) Jedes Mitglied des Nationalrates und 
des Bundesrates ist befugt, in den Sitzun-
gen des Nationalrates oder des Bundesra-
tes kurze mündliche Anfragen an die Mit-
glieder der Bundesregierung zu richten. 
 
(3) Fragerechte gemäß Abs. 1 und 2 be-
stehen hinsichtlich aller Gegenstände der 
Vollziehung des Bundes. Dazu gehören al-
le Regierungsakte, alle Angelegenheiten 
der behördlichen Verwaltung, der Verwal-
tung als Träger von Privatrechten, die Tä-
tigkeit weisungsfreier Organe sowie der in 
Abs. 1 genannten Unternehmungen  Wi-
derspricht die Erteilung einer gewünschten 
Auskunft dem Recht auf Datenschutz oder 
auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens wegen der gegebenen Öffentlichkeit 
der Auskunft oder ist die Beantwortung 
unmöglich, so hat der Befragte die unter-
lassene Beantwortung zu begründen. 
 
(4) Die nähere Regelung hinsichtlich der 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
unterstützt grundsätzlich die Verankerung 
des Prinzips, dass die Informationspflicht 
jedes Regierungsmitglieds so weit zu rei-
chen hat wie seine Informationsrechte. Art. 
52 Abs. 2 B-VG sollte daher zugunsten ei-
ner allgemeinen Ergänzung von Abs. 1 
entfallen und Regelungen in den Ge-
schäftsordnungen vorgesehen werden. 
Auch die Entschlagungsrechte der Bun-
desminister sollten nicht in der Verfassung 
sondern in den Geschäftsordnungen gere-
gelt werden.  
 

Artikel 52 
 
(1) Der Nationalrat und der Bundesrat sind 
befugt, die Geschäftsführung der Bundes-
regierung zu überprüfen, deren Mitglieder 
über alle Gegenstände der Vollziehung zu 
befragen und alle einschlägigen Auskünfte 
zu verlangen sowie ihren Wünschen über 
die Ausübung der Vollziehung in Ent-
schließungen Ausdruck zu geben. Dieses 
Recht erstreckt sich auch auf Unterneh-
mungen, an denen der Bund beteiligt ist 
oder die er in vergleichbarer Weise be-
herrscht. 
 
(2) Jedes Mitglied des Nationalrates und 
des Bundesrates ist befugt, in den Sitzun-
gen des Nationalrates oder des Bundesra-
tes kurze mündliche Anfragen an die Mit-
glieder der Bundesregierung zu richten. 
 
(3) Fragerechte gemäß Abs. 1 und 2 be-
stehen hinsichtlich aller Gegenstände der 
Vollziehung des Bundes. Dazu gehören al-
le Regierungsakte, alle Angelegenheiten 
der behördlichen Verwaltung, der Verwal-
tung als Träger von Privatrechten, die Tä-
tigkeit weisungsfreier Organe sowie der in 
Abs. 1 genannten Unternehmungen  Wi-
derspricht die Erteilung einer gewünschten 
Auskunft dem Recht auf Datenschutz oder 
auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens wegen der gegebenen Öffentlichkeit 
der Auskunft oder ist die Beantwortung 
unmöglich, so hat der Befragte die unter-
lassene Beantwortung zu begründen. 
 
(4) Die nähere Regelung hinsichtlich der 

5 der Beilagen XXII. GP - Arbeitsunterlage - Volltext 9 von 36



 
Rechte der Parlamente: Interpellations- und Kontrollrechte 

Besonderer Ausschuss, 7. 6. 2006 – Synopse „Demokratische Kontrolle“– Seite 10/36 

ÖVP SPÖ 
 

Freiheitlicher Parlamentsklub - BZÖ GRÜNE 

Rechte gemäß Abs. 1 bis 3 wird durch das 
Bundesgesetz betreffend die Geschäfts-
ordnung des Nationalrates sowie die Ge-
schäftsordnung des Bundesrates getrof-
fen. 
 

Rechte gemäß Abs. 1 bis 3 wird durch das 
Bundesgesetz betreffend die Geschäfts-
ordnung des Nationalrates sowie die Ge-
schäftsordnung des Bundesrates getrof-
fen. 
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 Artikel 55 Abs. 6 
 
(6) Der Hauptausschuss kann durch Be-
schluss ein Mitglied der Bundesregierung 
beauftragen, ihm einen Bericht über eine 
in einer internationalen Organisation bera-
tene Frage und die Haltung der Vertreter 
Österreichs hiezu zu erstatten. Näheres 
bestimmt das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates, das 
insbesondere vorzusehen hat, dass über 
einen solchen Bericht eine Debatte im 
Hauptausschuss oder im Plenum des Na-
tionalrates stattzufinden hat. 
 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
begrüßt die Verankerung von Informations- 
und Mitwirkungsrechten bei internationalen 
Organisationen in der Verfassung, eine 
Berichtspflicht der Bundesminister mit 
nachfolgender Debatte sollte aber den Ge-
schäftsordnungen vorbehalten bleiben. 
 

Artikel 55 Abs. 6 
 
(6) Der Hauptausschuss kann durch Be-
schluss ein Mitglied der Bundesregierung 
beauftragen, ihm einen Bericht über eine 
in einer internationalen Organisation bera-
tene Frage und die Haltung der Vertreter 
Österreichs hiezu zu erstatten. Näheres 
bestimmt das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates. 
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 Artikel 52b 
 
(1) Zur Überprüfung eines bestimmten 
Vorganges in einer der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegenden Angele-
genheit der Bundesgebarung wählt der 
Ausschuss gemäß Art. 126d Abs. 2 einen 
ständigen Unterausschuss. Diesem Unter-
ausschuss muss mindestens ein Mitglied 
jeder im Hauptausschuss des Nationalra-
tes vertretenen Partei angehören. Das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates hat vorzusehen, dass 
auch mindestens einem Viertel der Abge-
ordneten des Nationalrates das Recht zu-
kommt, die Überprüfung einer solchen An-
gelegenheit der Bundesgebarung unter 
den dort zu regelnden Voraussetzungen 
zu verlangen. 
 
(2) Nähere Bestimmungen trifft das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates. 
 
(3) Alle Dienststellen haben diesem Unter-
ausschuss auf Verlangen ihre Akten vorzu-
legen. 
 

Der ständige Unterausschuss des Rech-
nungshofausschusses sollte nach Meinung 
des Freiheitlichen Parlamentsklubs – BZÖ 
weiterhin verfassungsrechtlich geregelt 
bleiben, es sollte mehr als eine gleichzeiti-
ge Prüfung auf Verlangen einer Minderheit 
erfolgen können, gleichzeitig aber die 
Menge der gleichzeitigen Prüfungen gere-
gelt werden. Eine allfällige Regelung der 
Frage der Aktenvorlage an den Unteraus-
schuss und eines Minderheitsrechts auf 
Durchführung einer Gebarungsprüfung auf 
Verfassungsebene wird abgelehnt (Ge-
schäftsordnungen). Der Freiheitliche Par-
lamentsklub – BZÖ lehnt die Schaffung ei-
nes Kontrollausschusses für Unternehmen 
in öffentlichen Besitz ab. 
 

Artikel 52b 
(1) Zur Überprüfung eines bestimmten 
Vorganges in einer der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegenden Angele-
genheit der Bundesgebarung wählt der 
Ausschuss gemäß Art. 126d Abs. 2 einen 
ständigen Unterausschuss. Diesem Unter-
ausschuss muss mindestens ein Mitglied 
jeder im Hauptausschuss des Nationalra-
tes vertretenen Partei angehören. Das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates hat vorzusehen, dass 
auch mindestens einem Viertel der Abge-
ordneten des Nationalrates das Recht zu-
kommt, die Überprüfung einer solchen An-
gelegenheit der Bundesgebarung unter 
den dort zu regelnden Voraussetzungen 
zu verlangen. 
 
(2) Nähere Bestimmungen trifft das Bun-
desgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates. 
 
(3) Alle Ämter haben diesem Unteraus-
schuss auf Verlangen ihre Akten vorzule-
gen. 
 

Artikel 52c 
(1) Zur Kontrolle von Unternehmen, an de-
nen der Bund mindestens 25% der Anteile 
besitzt oder die der Bund durch finanzielle, 
wirtschaftliche oder organisatorische Maß-
nahmen beherrscht, wählt der zuständige 
Ausschuss des Nationalrates einen stän-
digen Unterausschuss. Dem Unteraus-
schuss muss mindestens ein Mitglied jeder 
im Hauptausschuss des Nationalrates ver-
tretenen Partei angehören. Der Unteraus-
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schuss ist unter Angabe des Untersu-
chungsgegenstandes einzuberufen, wenn 
dies ein Drittel der Mitglieder verlangt. 
 
(2) Der ständige Unterausschuss ist be-
fugt, von den Vorstandsmitgliedern sowie 
vom Präsidenten bzw. von der Präsidentin 
des Aufsichtsrates der in Abs.1 genannten 
Unternehmen Auskünfte über die Ge-
schäftsführung und die Lage dieser Unter-
nehmen sowie die im Vorstand oder Auf-
sichtsrat gefassten Beschlüsse zu verlan-
gen. Die Vorstandsmitglieder und der Prä-
sident bzw. die Präsidentin des Aufsichts-
rates solcher Unternehmen sind verpflich-
tet, dem ständigen Unterausschuss unbe-
schränkt Auskünfte zu erteilen. Die Be-
richterstattung hat den Grundsätzen einer 
gewissenhaften und getreuen Rechen-
schaft zu entsprechen. 
 
(3) Die Mitglieder des Unterausschusses 
haben über von den Auskunftspersonen 
als vertraulich bezeichnete Angaben Still-
schweigen zu bewahren, sofern nicht das 
öffentliche Interesse eine Offenlegung von 
Tatsachen rechtfertigt. Im Fall einer unge-
rechtfertigten Offenlegung von vertrauli-
chen Angaben haften die Mitglieder des 
Unterausschusses dem Unternehmen 
nach § 84 AktG. Als vertraulich dürfen von 
den Auskunftspersonen nur jene Angaben 
bezeichnet werden, bei denen nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung dem 
Unternehmen oder einem verbundenen 
Unternehmen bei Bekanntwerden ein er-
heblicher Nachteil zugefügt würde. 
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 Art. 53 Abs. 1 und 4 B-VG 
 
(1) Der Nationalrat kann durch Beschluss 
Untersuchungsausschüsse einsetzen. Der 
Nationalrat hat einen Untersuchungsaus-
schuss einzusetzen, wenn ein Drittel sei-
ner Mitglieder dies verlangt. 
 
(2) ... 
 
(3) ... 
 
(4) Der Verfassungsgerichtshof entschei-
det auf Antrag des Nationalrates oder ei-
nes Drittels der Mitglieder des Nationalra-
tes bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses und über die ordnungsgemäße 
Erfüllung des Untersuchungsauftrages. 
Der Nationalrat oder der Untersuchungs-
ausschuss ist verpflichtet, der Rechtsan-
schauung des Verfassungsgerichtshofes 
zu folgen. 
 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
spricht sich grundsätzlich für die Veranke-
rung des Minderheitenrechts auf Einset-
zung von Untersuchungsausschüssen un-
ter der Voraussetzung aus, dass ein infla-
tionärer Missbrauch dieses Instruments 
durch eine zahlenmäßige Beschränkung 
und eine Definition der zulässigen Anlässe 
(keine Zulässigkeit z.B. bei Gerichtsverfah-
ren) in der Geschäftsordnung wirksam hin-
tangehalten wird. Der Freiheitliche Parla-
mentsklub – BZÖ spricht sich in diesem 
Zusammenhang für ein wirksames Organ-
streitverfahren zur Vermeidung eines 
Missbrauchs dieses parlamentarischen 
Rechtes aus. Ein Organstreitverfahren in 
voller Reichweite wird abgelehnt. 
 

Art. 53 Abs. 1 und 4 B-VG 
 
(1) Der Nationalrat kann durch Beschluss 
Untersuchungsausschüsse einsetzen. Der 
Nationalrat hat einen Untersuchungsaus-
schuss einzusetzen, wenn ein Drittel sei-
ner Mitglieder dies verlangt. 
 
(2) ... 
 
(3) ... 
 
(4) Der Verfassungsgerichtshof entschei-
det auf Antrag des Nationalrates oder ei-
nes Drittels der Mitglieder des Nationalra-
tes bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses und über die ordnungsgemäße 
Erfüllung des Untersuchungsauftrages. 
Der Nationalrat oder der Untersuchungs-
ausschuss ist verpflichtet, der Rechtsan-
schauung des Verfassungsgerichtshofes 
zu folgen. 
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 Artikel 19 
 
(1) Die obersten Organe der Vollziehung 
sind der Bundespräsident, die Bundesmi-
nister und Staatssekretäre sowie die Mit-
glieder der Landesregierungen. 
 
(2) Durch Bundesgesetz kann die Zuläs-
sigkeit der Betätigung der obersten Orga-
ne der Vollziehung des Bundes, der Län-
der und Gemeinden, der Mitglieder ihrer 
allgemeinen Vertretungskörper und von 
sonstigen öffentlichen Funktionären in der 
Privatwirtschaft oder einem anderen Beruf 
untersagt oder beschränkt werden. Solche 
Gesetze können auch die Rechte der frei-
en Ausübung jedes Erwerbszweiges sowie 
auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens und des Datenschutzes einschrän-
ken. 
 
(3) Ist die entgeltliche Ausübung einer sol-
chen Betätigung einem Organ gemäß 
Abs. 2 nicht durch Gesetz untersagt, darf 
sie so lange ausgeübt werden, als dies 
vom hiezu berufenen Ausschuss des zu-
ständigen Vertretungskörpers nicht aus-
drücklich wegen der Gefährdung der ob-
jektiven und unbeeinflussten Amtsführung 
untersagt wird. Die unentgeltliche Aus-
übung einer solchen Betätigung ist jedoch 
jedenfalls zulässig. 
 
(4) Ist eine solche Betätigung einem Organ 
gemäß Abs. 2 durch Gesetz untersagt, so 
darf sie ausnahmsweise nur dann ausge-
übt werden, wenn dies unentgeltlich erfolgt 
und nachdem dies vom hiezu berufenen 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
hält das geltende Unvereinbarkeitsrecht 
grundsätzlich für ausreichend. Er tritt aber 
dafür ein, die verfassungsrechtlichen Re-
gelungen des Unvereinbarkeitsgesetzes 
(z.B. die notwendigen Grundrechtseingrif-
fe) in der Verfassung selbst zu regeln. Die 
Unvereinbarkeitsregelungen sollen gleich-
artig für Bund, Länder und Gemeinden gel-
ten, der Landesverfassungsgesetzgeber 
soll nur die Möglichkeit haben, strengere 
Regelungen zu beschließen. Das Unver-
einbarkeitsgesetz sollte eine erhöhte Be-
standsgarantie erhalten (Beschluss mit 
2/3-Mehrheit). Die Entscheidungen über 
Einzelfälle sollten aber weiterhin mit einfa-
cher Mehrheit erfolgen. Jegliche Tätigkeit 
mit Erwerbsabsicht (nicht nur bestimmte 
Funktionen in Unternehmungen) sollte 
künftig gemeldet werden müssen. Der Un-
vereinbarkeitsausschuss sollte bei Perso-
nen mit und ohne Berufsverbot unter-
schiedliche Entscheidungstypen anzuwen-
den haben (bei Berufsverbot ausnahms-
weise Genehmigung jeder weiteren Tätig-
keit nur bei Unentgeltlichkeit, ohne Berufs-
verbot grundsätzliche Zulässigkeit unent-
geltlicher Tätigkeiten und Untersagungs-
möglichkeit). Eine Definition des Begriffes 
„Beruf“ und eine Klarstellung, dass reine 
Vermögensverwaltung ohne Eingriffe in die 
Unternehmensführung jedenfalls zulässig 
ist sollten erfolgen. Der Freiheitliche Par-
lamentsklub – BZÖ fordert ein Berufsver-
bot für Präsidenten einer Interessenvertre-
tung und den Ausschluss einer Kombinati-
on dieser Funktion mit einem Mandat. Für 
die Deklaration von Vermögenswerten soll-

Artikel xxx. 
Wirtschaftliche Unvereinbarkeit 

 
(1) Die Erlassung von gesetzlichen Be-
stimmungen in Angelegenheiten der wirt-
schaftlichen Unvereinbarkeit von öffentli-
chen Funktionären/Funktionärinnen (Un-
vereinbarkeitsgesetz) steht dem Bund zu. 
Die Landesgesetzgebung ist ermächtigt, 
für öffentliche Funktionäre/Funktionärinnen 
der Länder und Gemeinden weitergehende 
Regelungen zu treffen. 
 
(2) Die im Abs. 1 genannten Bestimmun-
gen können vom Nationalrat nur in Anwe-
senheit von mindestens der Hälfte der Mit-
glieder und mit einer Mehrheit von mindes-
tens zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men beschlossen werden. 
 
(3) Das Unvereinbarkeitsgesetz hat jeden-
falls zu enthalten: 

1. für den Bundespräsidenten/die Bun-
despräsidentin, die Mitglieder der Bun-
desregierung und der Landesregierun-
gen, die Mitglieder des Nationalrates, 
des Bundesrates und der Landtage 
sowie den Präsidenten/die Präsidentin 
des Rechnungshofes und die Mitglie-
der der Volksanwaltschaft: die Pflicht 
zur jährlichen Offenlegung aller Ein-
künfte, Zuwendungen und sonstigen 
vermögenswerten Vorteile sowie aller 
leitenden oder beratenden Tätigkeiten 
in Interessengruppen, Unternehmun-
gen oder sonstigen Organisationen 
einschließlich der Veröffentlichung der 
betreffenden Berichte; 
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Ausschuss des zuständigen Vertretungs-
körpers ausdrücklich genehmigt wurde, 
weil die Ausübung dieser Betätigung im In-
teresse einer Gebietskörperschaft liegt. 
Die Verwaltung des eigenen Vermögens 
ist in jedem Falle zulässig, sofern damit 
kein unmittelbarer oder mittelbarer Einfluss 
auf die Geschäftsführung von Unterneh-
mungen, Stiftungen und Fonds verbunden 
ist. 
 
(5) Entscheidungen gemäß Abs. 3 und 4 
hat der hiezu berufene Ausschuss des Na-
tionalrates, bei Mitgliedern des Bundesra-
tes dessen zuständiger Ausschuss [jeweils 
mit zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men] zu fällen. Bei Organen der Länder 
und Gemeinden gemäß Abs. 2 obliegen 
diese Entscheidungen dem hiezu berufe-
nen Ausschuss des jeweiligen Landtages. 
Diesen Ausschüssen haben Organe ge-
mäß Abs. 2 auch solche Betätigungen so-
wie ihr Vermögen auf Grund besonderer 
gesetzlicher Bestimmungen mitzuteilen 
[der Inhalt dieser Mitteilungen ist zu veröf-
fentlichen]. 
 
(6) Näheres regelt das Unvereinbarkeits-
gesetz. Es darf vom Nationalrat nur in An-
wesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden. Durch Landesverfas-
sungsgesetz können weitere Einschrän-
kungen solcher Betätigungen verfügt wer-
den. 
 
(7) Wenn Organe gemäß Abs. 2 entgegen 

ten (um Umgehungen zu vermeiden) keine 
Bagatellgrenzen bestehen. Es sollte ein 
Minderheitsrecht auf Einleitung von Unter-
suchungen über die ordnungsgemäße De-
klaration bestehen, allerdings keine Veröf-
fentlichung der Vermögensdeklarationen 
vorgesehen werden. Der Begriff „außer-
gewöhnlicher Vermögenszuwachs“ ist nä-
her zu definieren. Die Rechtspflichten des 
Präsidenten des jeweiligen Vertretungs-
körpers für den Fall eines außergewöhnli-
chen Vermögenszuwachses bei einem 
Deklarierungspflichtigen gibt sind detailliert 
zu regeln. Aufgrund eines Mehrheitsbe-
schlusses sollte die Anrufung des Verfas-
sungsgerichtshofes in Fragen der Zuläs-
sigkeit einer (unentgeltlichen oder entgelt-
lichen) privatwirtschaftlichen Tätigkeit er-
möglicht werden; dieser soll neben der 
Aberkennung des Mandats in geringfügi-
gen Fällen auch eine Feststellung einer 
Rechtsverletzung treffen können. 
 

2. für den Bundespräsidenten/die Bun-
despräsidentin sowie die Mitglieder der 
Bundesregierung und der Landesregie-
rungen: das Verbot der Ausübung ei-
nes Berufes mit Erwerbsabsicht; 

3. für die Mitglieder der Bundesregierung 
und der Landesregierungen:  
a) die Pflicht, jedes zweite Jahr sowie 

innerhalb von drei Monaten nach 
Amtsantritt und nach Ausscheiden 
aus ihrem Amt ihre Vermögensver-
hältnisse (Liegenschaften, Kapital-
vermögen, Unternehmungen und 
Unternehmensbeteiligungen, Ver-
bindlichkeiten) offen zu legen; 

b) die Pflicht zur jährlichen Offenle-
gung aller öffentlichen Aufträge, die 
im Einflussbereich des von ihnen 
geleiteten Ressorts an Unterneh-
mungen mit mindestens 10%iger 
Beteiligung des jeweiligen Funktio-
närs/der jeweiligen Funktionärin er-
teilt wurden. 

 
(4) Die Überwachung der Einhaltung des 
Unvereinbarkeitsgesetzes durch die von 
ihm erfassten öffentlichen Funktionä-
re/Funktionärinnen einschließlich der Ent-
gegennahme der in diesem Gesetz vorge-
sehenen Berichte und der Anordnung ihrer 
Veröffentlichung obliegt dem jeweils in Be-
tracht kommenden allgemeinen Ver-
tretungskörper oder seinem zur Wahrneh-
mung der Angelegenheiten der wirtschaft-
lichen Unvereinbarkeit berufenen Aus-
schuss. Diesem kann die Befugnis einge-
räumt werden, unter Bedachtnahme auf 
die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele ge-
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der Entscheidung eines Ausschusses ge-
mäß Abs. 5 eine derartige Betätigung aus-
üben, kann der zuständige Vertretungs-
körper beim Verfassungsgerichtshof einen 
Antrag wegen Verletzung seines Be-
schlusses stellen. Im Falle einer untersag-
ten Betätigung kann auch der Betroffene 
die Überprüfung der Rechtsmäßigkeit der 
Entscheidung des Ausschusses beim Ver-
fassungsgerichtshof beantragen. Das Ge-
setz über die Geschäftsordnung des zu-
ständigen Vertretungskörpers kann dessen 
Rechte auch einem seiner Ausschüsse 
übertragen. Der Verfassungsgerichtshof 
kann auf Aberkennung der Funktion er-
kennen oder sich bei geringfügigen 
Rechtsverletzungen auf die Feststellung 
beschränken, dass eine Rechtsverletzung 
vorliegt. 
 

nerelle oder individuelle Ausnahmen von 
den im Unvereinbarkeitsgesetz festgeleg-
ten Geboten und Verboten zu erteilen. Für 
einen derartigen Beschluss ist das Anwe-
senheits- und Beschlussquorum nach Abs. 
2 vorzusehen. 
 
(5) Öffentliche Funktionä-
re/Funktionärinnen, die durch einen 
Rechtsakt des in Abs. 4 genannten Gremi-
ums in ihren Rechten verletzt zu sein be-
haupten, können gegen diesen Rechtsakt 
Beschwerde an den Verfassungsgerichts-
hof erheben.  
 
(6) Über Meinungsverschiedenheiten in 
Bezug auf die Einhaltung der im Unverein-
barkeitsgesetz festgelegten Gebote und 
Verbote entscheidet aufgrund eines An-
trags von mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder des in Abs. 4 genannten Gremi-
ums der Verfassungsgerichtshof. Im Falle 
der Feststellung einer nicht bloß geringfü-
gigen Gesetzesverletzung hat der Verfas-
sungsgerichtshof neben der Feststellung 
der Rechtswidrigkeit auf Verlust des Amtes 
oder des Mandates zu erkennen. 
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Artikel 102 
 (...) 
 
(6) Kontrollrechte eines Landtages gegen-
über dem Landeshauptmann und den üb-
rigen Mitgliedern der Landesregierung 
können sich nach Maßgabe der landesge-
setzlichen Bestimmungen auch auf Ange-
legenheiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung und auf gemäß Art. 104 Abs 2 B-VG 
übertragene Angelegenheiten beziehen. 
Die Rechte des Nationalrates und des 
Bundesrates bleiben dadurch unberührt. 
 

Artikel 98 Abs. 5 
 
(5) Die Landtage sind befugt, die Ge-
schäftsführung der von ihnen gewählten 
Landesregierungen zu überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Voll-
ziehung, insbesondere auch über solche 
der mittelbaren Bundesverwaltung, zu be-
fragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen. Die Landesverfassung be-
stimmt, welche dieser Rechte auch einem 
oder einer bestimmten Anzahl von Mitglie-
dern des Landestages zukommen (Min-
derheitsrechte). Die Landesverfassung hat 
auch Bestimmungen zu enthalten, in wel-
cher Weise die Landtage befugt sind, ihre 
Wünsche über die Ausübung der Landes-
vollziehung in Entschließungen Ausdruck 
zu geben. 
 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
spricht sich dafür aus, in die Verfassung 
einen generellen Verweis aufzunehmen, 
dass die Landesverfassungen auch Rege-
lungen über die Mitwirkungs- und Kontroll-
rechte der Landtage zu enthalten haben. 
Diese Ergänzung soll die Landesverfas-
sungsgesetzgeber auch ganz allgemein 
verpflichten, diesbezügliche Minderheits-
rechte vorzusehen. Darüber hinaus sollte 
eine Verpflichtung zur Beantwortung von 
Fragen über die mittelbare Bundesverwal-
tung in den Landtagen verankert werden. 
Das diesbezügliche Fragerecht in Natio-
nalrat und Bundesrat soll dadurch nicht 
eingeschränkt werden. 
 

Artikel 98 Abs. 5 
 
(5) Die Landtage sind befugt, die Ge-
schäftsführung der von ihnen gewählten 
Landesregierungen zu überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Voll-
ziehung, insbesondere auch über Gegens-
tände der mittelbaren Bundesvollziehung, 
zu befragen und alle einschlägigen Aus-
künfte zu verlangen. Diese Rechte kom-
men jedenfalls auch Mitgliedern von Min-
derheitsfraktionen zu. Die Landtage sind 
außerdem befugt, die Landesregierung 
und ihre Mitglieder im Wege von Ent-
schließungen zu einem bestimmten Ver-
waltungshandeln anzuhalten. 
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Artikel 122 
 
(1) Der Präsident des Rechnungshofes 
wird auf Vorschlag des Hauptausschusses 
vom Nationalrat für eine Funktionsperiode 
von zwölf Jahren gewählt, eine Wieder-
wahl ist unzulässig. Der Präsident des 
Rechnungshofes wird im Falle seiner Ver-
hinderung in allen Belangen vom Vizeprä-
sident vertreten. 
 
(2) Der Vizepräsident des Rechnungsho-
fes wird auf Vorschlag des Hauptaus-
schusses vom Nationalrat für eine Funkti-
onsperiode von zwölf Jahren gewählt, wo-
bei diese erstmalig zur Halbzeit der Funk-
tionsperiode des Präsidenten des Rech-
nungshofes beginnt und endet. 
 
(3) Der Präsident und der Vizepräsident 
leisten jeweils vor Antritt ihrs Amtes dem 
Bundespräsidenten die Angelobung. Der 
Präsident und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes können durch Beschluss 
des Nationalrates abberufen werden.  
 
[Anmerkung: Art. 122. Abs. 3 und 5, Art. 
123 Abs. 1 und 123a sind auf den Vize-
präsidenten auszudehnen, Art. 123 Abs. 2 
und 124 können entfallen.] 
 

* * * 
 

Art. X 
 

Soweit in den Ländern für ihren Bereich 
dem Rechnungshof vergleichbare Einrich-
tungen bestehen, treten die Zuständigkei-

Artikel A 
 
(1) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung 

1. des Bundes, der Länder, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände, der Trä-
ger der Sozialversicherung, der bun-
des- und landesgesetzlich eingerichte-
ten Rechtsträger auch im Bereich ihrer 
Teilrechtsfähigkeit sowie anderer durch 
Gesetz bestimmter Rechtsträger;  

2. von Stiftungen, Fonds und Anstalten, 
die von Organen von in Z. 1 genannten 
Rechtsträgern oder von Personen 
(Personengemeinschaften) verwaltet 
werden, die hiezu von Organen von in 
Z. 1 genannten Rechtsträgern bestellt 
sind; 

3. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm-, Grund- oder Eigen-
kapitals beteiligt ist oder die ein in Z. 1 
genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 
Rechtsträgern betreibt;  

4. von Unternehmungen, die ein in Z. 1 
genannter Rechtsträger allein oder ge-
meinsam mit anderen der Zuständig-
keit des Rechnungshofes unterliegen-
den Rechtsträgern durch andere finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen be-
herrscht;  

5. von Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
unterstützt den Textvorschlag Moser im 
Ausschuss 8. Der Präsident des Rech-
nungshofes sollte mit 2/3-Mehrheit ab-
wählbar sein. Die Verpflichtung zur Erstel-
lung eines Berichtes über hohe Bezüge 
und Ruhebezüge, die aus öffentlichen Mit-
teln finanziert werden, sollte durchsetzbar 
und grundrechtskonform gestaltet, aber je-
denfalls beibehalten werden. 
 

Artikel A 
 
(1) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung 

1. des Bundes, der Länder, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände, der Trä-
ger der Sozialversicherung, der bun-
des- und landesgesetzlich eingerichte-
ten Rechtsträger auch im Bereich ihrer 
Teilrechtsfähigkeit sowie anderer durch 
Gesetz bestimmter Rechtsträger;  

2. von Stiftungen, Fonds und Anstalten, 
die von Organen von in Z. 1 genannten 
Rechtsträgern oder von Personen 
(Personengemeinschaften) verwaltet 
werden, die hiezu von Organen von in 
Z. 1 genannten Rechtsträgern bestellt 
sind; 

3. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm-, Grund- oder Eigen-
kapitals beteiligt ist oder die ein in Z. 1 
genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 

Artikel A 
 
(1) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung 

1. des Bundes, der Länder, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände, der Trä-
ger der Sozialversicherung, der bun-
des- und landesgesetzlich eingerichte-
ten Rechtsträger auch im Bereich ihrer 
Teilrechtsfähigkeit sowie anderer durch 
Gesetz bestimmter Rechtsträger;  

2. von Stiftungen, Fonds und Anstalten, 
die von Organen von in Z. 1 genannten 
Rechtsträgern oder von Personen 
(Personengemeinschaften) verwaltet 
werden, die hiezu von Organen von in 
Z. 1 genannten Rechtsträgern bestellt 
sind; 

3. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm-, Grund- oder Eigen-
kapitals beteiligt ist oder die ein in Z. 1 
genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 
Rechtsträgern betreibt;  

4. von Unternehmungen, die ein in Z. 1 
genannter Rechtsträger allein oder ge-
meinsam mit anderen der Zuständig-
keit des Rechnungshofes unterliegen-
den Rechtsträgern durch andere finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen be-
herrscht;  

5. von Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 
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ten des Rechnungshofes nach diesem 
Hauptstück hinter die Befugnisse dieser 
Einrichtungen zurück. Eine Zuständigkeit 
besteht nur insoweit, als die Vollziehung 
von Bundesgesetzen durch die Länder 
verglichen oder der widmungsgemäße 
Einsatz von Bundesmitteln überprüft wird, 
jeweils unter Beiziehung der von den Län-
dern geschaffenen Einrichtungen, soweit 
diese nicht darauf verzichten. 
 

gemäß Z. 3 oder 4 vorliegen; 
6. von Rechtsträgern, für die ein der Zu-

ständigkeit des Rechnungshofes unter-
liegender Rechtsträger eine Ertrags- 
oder Ausfallshaftung [in bedeutendem 
Ausmaß] trägt; 

7. von Rechtsträgern hinsichtlich jener 
Mittel, die ihnen von Rechtsträgern 
gemäß Z. 1 oder von der Europäischen 
Union zur Erfüllung bestimmter Zwe-
cke zur Verfügung gestellt wurden. 

 
(2) Die Überprüfung des Rechnungshofes 
gemäß Abs. 1 hat sich auf die ziffern-
mäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, ferner 
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu erstrecken; sie um-
fasst jedoch nicht die für die Gebarung 
maßgebenden Beschlüsse der verfas-
sungsmäßig zuständigen Vertretungskör-
per. In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 überprüft 
der Rechnungshof auch die auftrags– und 
widmungsgemäße Verwendung der zur 
Verfügung gestellten Mittel.  
 
(3) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung  

1. der gesetzlichen beruflichen Vertretun-
gen. Dabei hat sich die Überprüfung 
auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den bestehen-
den Vorschriften, ferner auf die Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
barung zu erstrecken; sie umfasst je-
doch nicht die für die Gebarung in 
Wahrnehmung der Aufgaben als Inte-
ressenvertretung maßgeblichen Be-

Rechtsträgern betreibt;  
4. von Unternehmungen, die ein in Z. 1 

genannter Rechtsträger allein oder ge-
meinsam mit anderen der Zuständig-
keit des Rechnungshofes unterliegen-
den Rechtsträgern durch andere finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen be-
herrscht;  

5. von Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 
gemäß Z. 3 oder 4 vorliegen; 

6. von Rechtsträgern, für die ein der Zu-
ständigkeit des Rechnungshofes unter-
liegender Rechtsträger eine Ertrags- 
oder Ausfallshaftung [ im Ausmaß von 
mindestens ... Euro] [in einem durch 
Gesetz zu bestimmenden Ausmaß] [in 
bedeutendem Ausmaß] trägt; 

7. von Rechtsträgern hinsichtlich jener 
Mittel, die ihnen von Rechtsträgern 
gemäß Z. 1 oder von der Europäischen 
Union zur Erfüllung bestimmter Zwe-
cke zur Verfügung gestellt wurden. 

 
(2) Die Überprüfung des Rechnungshofes 
gemäß Abs. 1 hat sich auf die ziffern-
mäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, ferner 
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu erstrecken; sie um-
fasst jedoch nicht die für die Gebarung 
maßgebenden Beschlüsse der verfas-
sungsmäßig zuständigen Vertretungskör-
per. In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 überprüft 
der Rechnungshof auch die auftrags– und 
widmungsgemäße Verwendung der zur 
Verfügung gestellten Mittel.  

gemäß Z. 3 oder 4 vorliegen; 
6. von Rechtsträgern, für die ein der Zu-

ständigkeit des Rechnungshofes unter-
liegender Rechtsträger eine Ertrags- 
oder Ausfallshaftung [ im Ausmaß von 
mindestens ... Euro] [in einem durch 
Gesetz zu bestimmenden Ausmaß] [in 
bedeutendem Ausmaß] trägt; 

7. von Rechtsträgern hinsichtlich jener 
Mittel, die ihnen von Rechtsträgern 
gemäß Z. 1 oder von der Europäischen 
Union zur Erfüllung bestimmter Zwe-
cke zur Verfügung gestellt wurden. 

 
(2) Die Überprüfung des Rechnungshofes 
gemäß Abs. 1 hat sich auf die ziffern-
mäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, ferner 
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu erstrecken; sie um-
fasst jedoch nicht die für die Gebarung 
maßgebenden Beschlüsse der verfas-
sungsmäßig zuständigen Vertretungskör-
per. In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 überprüft 
der Rechnungshof auch die auftrags– und 
widmungsgemäße Verwendung der zur 
Verfügung gestellten Mittel.  
 
(3) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung  

1. der gesetzlichen beruflichen Vertretun-
gen. Dabei hat sich die Überprüfung 
auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den bestehen-
den Vorschriften, ferner auf die Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
barung zu erstrecken; sie umfasst je-
doch nicht die für die Gebarung in 
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schlüsse der zuständigen Organe der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

2. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm–, Grund– oder Ei-
genkapitals beteiligt ist oder die ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 
Rechtsträgern betreibt. Die Zuständig-
keit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weite-
ren Stufe, bei denen die Vorausset-
zungen gemäß dieser Ziffer vorliegen. 

 
* * * 

Art. xxx. 
Einkommensberichte 

 
(1) Der Rechnungshof hat im Interesse der 
Gewährleistung einer sparsamen und 
sachgerechten Verwendung öffentlicher 
Mittel sowie der angemessenen Begren-
zung von Bezügen und Ruhebezügen, die 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wer-den, 
jedes zweite Kalenderjahr zu verfassen: 

1. einen Bericht über die durchschnittli-
chen Bezüge und nicht auf gesetzli-
cher Grundlage beruhenden Ruhebe-
züge der Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Orga-nes, des Aufsichtsorga-
nes und der sonstigen Beschäftigten 
jeder Unternehmung und sonstigen 
Einrichtung, die gemäß Art. xxx, xxx 
und xxx der Kontrolle des Rechnungs-
hofes unterliegt; 

 
(3) Der Rechnungshof überprüft die Geba-
rung  

1. der gesetzlichen beruflichen Vertretun-
gen. Dabei hat sich die Überprüfung 
auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den bestehen-
den Vorschriften, ferner auf die Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
barung zu erstrecken; sie umfasst je-
doch nicht die für die Gebarung in 
Wahrnehmung der Aufgaben als Inte-
ressenvertretung maßgeblichen Be-
schlüsse der zuständigen Organe der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

2. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm–, Grund– oder Ei-
genkapitals beteiligt ist oder die ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 
Rechtsträgern betreibt. Die Zuständig-
keit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weite-
ren Stufe, bei denen die Vorausset-
zungen gemäß dieser Ziffer vorliegen. 

 

Wahrnehmung der Aufgaben als Inte-
ressenvertretung maßgeblichen Be-
schlüsse der zuständigen Organe der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

2. von Unternehmungen, an denen ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustän-
digkeit des Rechnungshofes unterlie-
genden Rechtsträgern mit mindestens 
25 % des Stamm–, Grund– oder Ei-
genkapitals beteiligt ist oder die ein in 
Z. 1 genannter Rechtsträger allein oder 
gemeinsam mit anderen solchen 
Rechtsträgern betreibt. Die Zuständig-
keit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weite-
ren Stufe, bei denen die Vorausset-
zungen gemäß dieser Ziffer vorliegen. 

 
* * * 

Art. xxx. 
Einkommensberichte 

 
(1) Der Rechnungshof hat im Interesse der 
Gewährleistung einer sparsamen und 
sachgerechten Verwendung öffentlicher 
Mittel sowie der angemessenen Begren-
zung von Bezügen und Ruhebezügen, die 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wer-den, 
jedes zweite Kalenderjahr zu verfassen: 

1. einen Bericht über die durchschnittli-
chen Bezüge und nicht auf gesetzli-
cher Grundlage beruhenden Ruhebe-
züge der Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Orga-nes, des Aufsichtsorga-
nes und der sonstigen Beschäftigten 
jeder Unternehmung und sonstigen 
Einrichtung, die gemäß Art. xxx, xxx 

5 der Beilagen XXII. GP - Arbeitsunterlage - Volltext 21 von 36



 
Rechnungshof  

Besonderer Ausschuss, 7. 6. 2006 – Synopse „Demokratische Kontrolle“– Seite 22/36 

ÖVP 
 

SPÖ Freiheitlicher Parlamentsklub – BZÖ GRÜNE 

2. einen Bericht über jene Personen, die 
von einem oder mehreren Rechtsträ-
gern, die der Kontrolle des Rech-
nungshofes unterliegen, Bezüge oder 
Ruhebezüge erhal-ten haben, die ei-
nen durch Gesetz zu bestimmenden 
Betrag überschreiten; 

3. einen nach Branchen, Berufsgruppen 
und Funktionen getrennten Bericht ü-
ber die durchschnittlichen Bezüge und 
Ruhebezüge der gesamten Bevölke-
rung. 

 
(2) Zu den Bezügen und Ruhebezügen 
zählen Geldleistungen, Sachleistungen 
und sonstige vermögenswerte Vorteile mit 
Ausnahme jener Leistungskomponenten, 
die dem Empfänger/der Empfängerin we-
der auf gesetzlicher noch auf vertraglicher 
Grundlage zustehen, sondern im Einzelfall 
von dessen/deren familiärer und persön-
licher Situation abhängig sind. 
 
(3) Die in Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Be-
richte sind dem Nationalrat, dem Bun-
desrat und den Landtagen zu übermitteln 
und danach zu veröffentlichen.  
 
(4) Der in Abs. 1 Z. 2 genannte Bericht ist 
den zur Verhandlung der Berichte des 
Rechnungshofes zuständigen Ausschüs-
sen des Nationalrates, des Bundesrates 
und der Landtage zu übermitteln und von 
diesen in vertraulicher Sitzung zu behan-
deln. Eine anonymisierte Version des Be-
richtes ist zu veröffentlichen. 
 

und xxx der Kontrolle des Rechnungs-
hofes unterliegt; 

2. einen Bericht über jene Personen, die 
von einem oder mehreren Rechtsträ-
gern, die der Kontrolle des Rech-
nungshofes unterliegen, Bezüge oder 
Ruhebezüge erhal-ten haben, die ei-
nen durch Gesetz zu bestimmenden 
Betrag überschreiten; 

3. einen nach Branchen, Berufsgruppen 
und Funktionen getrennten Bericht ü-
ber die durchschnittlichen Bezüge und 
Ruhebezüge der gesamten Bevölke-
rung. 

 
(2) Zu den Bezügen und Ruhebezügen 
zählen Geldleistungen, Sachleistungen 
und sonstige vermögenswerte Vorteile mit 
Ausnahme jener Leistungskomponenten, 
die dem Empfänger/der Empfängerin we-
der auf gesetzlicher noch auf vertraglicher 
Grundlage zustehen, sondern im Einzelfall 
von dessen/deren familiärer und persön-
licher Situation abhängig sind. 
 
(3) Die in Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Be-
richte sind dem Nationalrat, dem Bun-
desrat und den Landtagen zu übermitteln 
und danach zu veröffentlichen.  
 
(4) Der in Abs. 1 Z. 2 genannte Bericht ist 
den zur Verhandlung der Berichte des 
Rechnungshofes zuständigen Ausschüs-
sen des Nationalrates, des Bundesrates 
und der Landtage zu übermitteln und von 
diesen in vertraulicher Sitzung zu behan-
deln. Eine anonymisierte Version des Be-
richtes ist zu veröffentlichen. 
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Art 119a 
 
(...) 
 
(2) Das Land hat ferner das Recht, unbe-
schadet der durch Landesverfassungsge-
setz vorgesehenen Rechte des Landes-
rechnungshofes, die Gebarung der Ge-
meinden auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprü-
fen. 
 

* * * 
 

Artikel 138 
(ersetzt Art. 126a und 127c) 

 
(3) Entstehen zwischen dem Rechnungs-
hof und einem Rechtsträger (Art. 121 Abs. 
1) Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung der gesetzlichen Bestimmun-
gen, die die Zuständigkeit des Rech-
nungshofes regeln, so entscheidet auf An-
trag der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung oder des Rechnungshofes 
der Verfassungsgerichtshof. Entstehen 
zwischen einem Landesrechnungshof und 
einem Rechtsträger Meinungsverschie-
denheiten über die Auslegung der gesetz-
lichen Bestimmungen, die die Zuständig-
keit des Landesrechnungshofes regeln, so 
entscheidet auf Antrag der Landesregie-
rung oder des Landesrechnungshofes der 
Verfassungsgerichtshof. Alle Rechtsträger 
sind verpflichtet, entsprechend der 
Rechtsanschauung des Verfassungsge-
richtshofes eine Überprüfung durch den 
Rechnungshof zu ermöglichen. Die Exeku-

 Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
unterstützt den Textvorschlag Moser im 
Ausschuss 8. Die Prüfungskompetenz des 
Rechnungshofes sollte auch dort nicht 
eingeschränkt werden, wo eine Prüfungs-
möglichkeit durch einen Landesrech-
nungshof besteht. Auch kleine Gemeinden 
und Gemeindeverbände sollten jedenfalls 
vom Landesrechnungshof geprüft werden 
können. Ein Mindestniveau für Organisati-
on und Kontrollinstrumentarium der Lan-
desrechnungshöfe sollte geregelt werden. 
 

Artikel 138 
 
(....) Entstehen zwischen dem Rechnungs-
hof und einem Rechtsträger Meinungsver-
schiedenheiten über die Auslegung der 
gesetzlichen Bestimmungen, die die Zu-
ständigkeit des Rechnungshofes regeln, 
so entscheidet auf Antrag der Bundesre-
gierung oder einer Landesregierung oder 
des Rechnungshofes der Verfassungsge-
richtshof. Alle Rechtsträger sind verpflich-
tet, entsprechend der Rechtsanschauung 
des Verfassungsgerichtshofes eine Über-
prüfung durch den Rechnungshof zu er-
möglichen. Die Exekution dieser Verpflich-
tung wird von den ordentlichen Gerichten 
durchgeführt. Das Verfahren wird durch 
Bundesgesetz geregelt. 
 
(....) Bei solchen Meinungsverschiedenhei-
ten über die Auslegung von landesverfas-
sungsgesetzlichen Bestimmungen, die die 
Zuständigkeit einer dem Rechnungshof 
gleichartigen Einrichtung des jeweiligen 
Landes regeln, ist Abs. 1 sinngemäß an-

Artikel 119a Abs. 2 
 
(2) Das Land hat ferner das Recht, unbe-
schadet der durch Landesverfassungsge-
setz vorzusehenden Rechte des Landes-
rechnungshofes, die Gebarung der Ge-
meinde auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprü-
fen. Das Ergebnis der Überprüfung ist dem 
Bürgermeister zur Vorlage an den Ge-
meinderat zu übermitteln. Der Bürgermeis-
ter hat die auf Grund des Überprüfungser-
gebnisses getroffenen Maßnahmen inner-
halb von drei Monaten der Aufsichtsbehör-
de mitzuteilen. 
 

* * * 
 

Artikel 138 Abs. 3 
(ersetzt Art. 126a und 127c) 

 
(3) Entstehen zwischen dem Rechnungs-
hof und einem Rechtsträger (Art. 121 Abs. 
1) Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung der gesetzlichen Bestimmun-
gen, die die Zuständigkeit des Rech-
nungshofes regeln, so entscheidet auf An-
trag der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung oder des Rechnungshofes 
der Verfassungsgerichtshof. Entstehen 
zwischen einem Landesrechnungshof und 
einem Rechtsträger Meinungsverschie-
denheiten über die Auslegung der gesetz-
lichen Bestimmungen, die die Zuständig-
keit des Landesrechnungshofes regeln, so 
entscheidet auf Antrag der Landesregie-
rung oder des Landesrechnungshofes der 
Verfassungsgerichtshof. Alle Rechtsträger 
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tion dieser Verpflichtung wird von den or-
dentlichen Gerichten durchgeführt. Das 
Verfahren wird durch Bundesgesetz gere-
gelt. 
 

zuwenden. Der Antrag an den Verfas-
sungsgerichtshof ist von der Landesregie-
rung oder der, dem Rechnungshof gleich-
artigen Einrichtung zu stellen. Das Verfah-
ren wird durch Bundesgesetz geregelt. 
 

sind verpflichtet, entsprechend der 
Rechtsanschauung des Verfassungsge-
richtshofes eine Überprüfung durch den 
Rechnungshof zu ermöglichen. Die Exeku-
tion dieser Verpflichtung wird von den or-
dentlichen Gerichten durchgeführt. Das 
Verfahren wird durch Bundesgesetz gere-
gelt. 
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Artikel 148g 
 
Den geltenden Bestimmungen wird fol-
gender Satz angefügt:  
 
Die Volksanwälte können durch Beschluss 
des Nationalrates abberufen werden. 
 

Artikel 148a 
 
(1) Jedermann kann sich bei der Volksan-
waltschaft wegen behaupteter Missstände 
bei der Vollziehung von Bundesgesetzen 
einschließlich der Tätigkeit des Bundes als 
Träger von Privatrechten beschweren, so-
fern er von diesen Missständen betroffen 
ist und soweit ihm ein Rechtsmittel nicht 
oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede 
solche Beschwerde ist von der Volksan-
waltschaft zu prüfen. Dem Beschwerde-
führer sind das Ergebnis der Prüfung so-
wie die allenfalls getroffenen Veranlassun-
gen mitzuteilen. 
 
(2) Der Prüfung der Volksanwaltschaft un-
terliegen auch Rechtsträger im Sinne des 
Artikel 126b B-VG. 
 
(3) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, 
von ihr vermutete Missstände in der Voll-
ziehung von Bundesgesetzen einschließ-
lich der Tätigkeit des Bundes als Träger 
von Privatrechten von Amts wegen zu prü-
fen. Diese Prüfungsbefugnis umfasst auch 
die Tätigkeit der in Artikel 126b B-VG ge-
nannten Rechtsträger. 
 
(4) Der Nationalrat und der Bundesrat sind 
befugt, die Volksanwaltschaft mit der Prü-
fung von Missständen in der Verwaltung 
zu betrauen. Näheres bestimmen das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates und des Bundesrates. 
 
(5) Der Volksanwaltschaft obliegt ferner 
die Mitwirkung der an den Nationalrat ge-

Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
unterstützt eine personelle Ausweitung der 
Volksanwaltschaft auf vier Mitglieder. Eine 
Abwahlmöglichkeit durch den Nationalrat 
mit 2/3-Mehrheit sollte vorgesehen wer-
den. Die Länder sollten zur Einrichtung ei-
ner Volksanwaltschaft verfassungsrecht-
lich verpflichtet werden. Die Volksanwalt-
schaft sollte auch in ausgegliederten Be-
reichen tätig werden können, soweit ho-
heitliche Aufgaben wahrgenommen wer-
den. 
 

Artikel 148a 
 
(X) Der Prüfung der Volksanwaltschaft un-
terliegen auch Rechtsträger im Sinne des 
Artikel 126b B-VG. 
 

* * * 
Artikel 148c 

 
(X) Die Volksanwaltschaft kann bei Verzö-
gerungen eines gerichtlichen Verfahrens 
oder eines Verfahrens vor einem Tribunal 
im Sinne des Artikel 6 Abs.1 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention dem 
zuständigen Organ empfehlen, die ent-
sprechenden Verfahrenshandlungen vor-
zunehmen, und die Einleitung eines Dis-
ziplinarverfahrens anregen. Im Übrigen gilt 
Abs.1 sinngemäß. 
 
(XX) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, 
gegen Entscheidungen eines Landesver-
waltungsgerichtshofes oder eines Tribu-
nals im Sinne des Artikel 6 Abs.1 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention ei-
ne Beschwerde zur Wahrung des Geset-
zes an den Verwaltungsgerichtshof oder 
den Verfassungsgerichtshof zu erheben 
(Amtsbeschwerde) und die Feststellung 
der Rechtswidrigkeit der angefochtenen 
Entscheidung zu begehren. Im Falle der 
Feststellung der Rechtswidrigkeit der an-
gefochtenen Entscheidung, verjähren Er-
satzansprüche gemäß Artikel 23 Abs. 1 B-
VG jedenfalls nicht vor Ablauf eines Jahres 
ab Rechtskraft der Entscheidung des Ver-
waltungsgerichtshofes oder des Verfas-
sungsgerichtshofes. 
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richteten Petitionen und Bürgerinitiativen. 
Näheres bestimmt das Bundesgesetz über 
die Geschäftsordnung des Nationalrates. 
 
(6) Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung 
ihres Amtes unabhängig. 
 

Artikel 148b 
 

(1) Alle Organe des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
sowie anderer Körperschaften öffentlichen 
Rechts und die Organe der in Artikel 148a 
Abs. 2 genannten Rechtsträger haben die 
Volksanwaltschaft bei der Besorgung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen, ihr Aktenein-
sicht zu gewähren und auf Verlangen die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie 
Prüfungshandlungen der Volksanwalt-
schaft an Ort und Stelle zu ermöglichen. 
Diese Organe werden dabei in Vollziehung 
der Gesetze tätig. Die von der Volksan-
waltschaft um Unterstützung angespro-
chenen Rechtsträger haben diesem Ersu-
chen innerhalb einer über begründetes Er-
suchen erstreckbaren Frist von fünf Wo-
chen zu entsprechen. Amtsverschwiegen-
heit und das Recht auf Datenschutz be-
steht nicht gegenüber der Volksanwalt-
schaft. 
 
(2) Die Volksanwaltschaft unterliegt der 
Verschwiegenheit im gleichen Umfang wie 
das Organ, an das die Volksanwaltschaft 
in Erfüllung ihrer Aufgaben herangetreten 
ist. Bei der Erstattung der Berichte an den 
Nationalrat ist die Volksanwaltschaft zur 
Wahrung der Verschwiegenheit aber nur 

 
* * * 

Artikel 148e 
 

Auf Antrag der Volksanwaltschaft in einem 
anhängigen Prüfungsverfahren erkennt der 
Verfassungsgerichtshof über Verfas-
sungswidrigkeit von Bundesgesetzen so-
wie über Gesetzwidrigkeit von Verordnun-
gen einer Bundesbehörde. Der Verfas-
sungsgerichtshof erkennt dabei auch über 
außer Kraft getretene Rechtsvorschriften. 
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insoweit verpflichtet, als dies im Interesse 
der Parteien oder der nationalen Sicherheit 
geboten ist. 
 

Artikel 148c 
 

(1) Die Volksanwaltschaft kann den mit 
den obersten Verwaltungsgeschäften des 
Bundes betrauten Organen Empfehlungen 
für die in einem bestimmten Fall oder aus 
Anlass eines bestimmten Falles zu treffen-
den Maßnahmen erteilen. In Angelegen-
heiten der Selbstverwaltung oder der Ver-
waltung durch weisungsfreie Behörden 
kann die Volksanwaltschaft dem zuständi-
gen Organ der Selbstverwaltung oder der 
weisungsfreien Behörde Empfehlungen er-
teilen; derartige Empfehlungen sind auch 
dem obersten Verwaltungsorgan des Bun-
des zur Kenntnis zu bringen. Das betref-
fende Organ hat dieser Empfehlung inner-
halb einer über begründetes Ersuchen 
erstreckbaren Frist von fünf Wochen ent-
weder zu entsprechen und dies der Volks-
anwaltschaft mitzuteilen oder schriftlich zu 
begründen, warum der Empfehlung nicht 
entsprochen wurde. 
 
(2) Gegenüber Organen der in Artikel 148a 
Abs. 2 genannten Rechtsträger hat die 
Volksanwaltschaft vor Aufnahme in einen 
Bericht an den Nationalrat und Bundesrat 
das Ergebnis ihres Prüfungsverfahrens 
festzustellen. 
 
(3) Die Volksanwaltschaft kann bei Verzö-
gerungen eines gerichtlichen Verfahrens 
oder eines Verfahrens vor einem Tribunal 
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im Sinne des Artikel 6 Abs.1 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention dem 
zuständigen Organ empfehlen, die ent-
sprechenden Verfahrenshandlungen vor-
zunehmen, und die Einleitung eines Dis-
ziplinarverfahrens anregen. Im Übrigen gilt 
Abs.1 sinngemäß. 
 
(4) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, 
gegen Entscheidungen eines Landesver-
waltungsgerichtshofes oder eines Tribu-
nals im Sinne des Artikel 6 Abs.1 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention ei-
ne Beschwerde zur Wahrung des Geset-
zes an den Verwaltungsgerichtshof oder 
den Verfassungsgerichtshof zu erheben 
(Amtsbeschwerde) und die Feststellung 
der Rechtswidrigkeit der angefochtenen 
Entscheidung zu begehren. Im Falle der 
Feststellung der Rechtswidrigkeit der an-
gefochtenen Entscheidung, verjähren Er-
satzansprüche gemäß Artikel 23 Abs. 1 B-
VG jedenfalls nicht vor Ablauf eines Jahres 
ab Rechtskraft der Entscheidung des Ver-
waltungsgerichtshofes oder des Verfas-
sungsgerichtshofes. 
 

Artikel 148d 
 

(1) Die Volksanwaltschaft hat dem Natio-
nalrat und dem Bundesrat jährlich über ih-
re Tätigkeit zu berichten. In diesen Berich-
ten kann die Volksanwaltschaft Anregun-
gen zur Änderung von Bundesgesetzen 
aufnehmen. Es bleibt der Volksan-
waltschaft unbenommen, darüber hinaus 
auch weitere Berichte zu erstatten. 
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(2) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft 
haben das Recht, an den Verhandlungen 
über die Berichte der Volksanwaltschaft 
und die die Volksanwaltschaft betreffenden 
Kapitel des Entwurfes des Bundesfinanz-
gesetzes im Nationalrat teilzunehmen und 
auf ihr Verlangen jedes Mal gehört zu wer-
den. 
 
(3) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft 
haben das Recht, an allen Verhandlungen 
der Ausschüsse (Unterausschüsse) des 
Nationalrates und des Bundesrates, aus-
genommen Untersuchungsausschüsse, 
teilzunehmen und zu den Wahrnehmun-
gen aus ihrer Tätigkeit auf ihr Verlangen 
jedes Mal gehört zu werden. Die Aus-
schüsse (Unterausschüsse) des National-
rates und des Bundesrates können die 
Anwesenheit von Mitgliedern der Volksan-
waltschaft verlangen. 
 
(4) Näheres bestimmen die Bundesgeset-
ze über die Geschäftsordnung des Natio-
nalrates und die Geschäftsordnung des 
Bundesrates. 
 

Artikel 148e 
 

Auf Antrag der Volksanwaltschaft in einem 
anhängigen Prüfungsverfahren erkennt der 
Verfassungsgerichtshof über Verfas-
sungswidrigkeit von Bundesgesetzen so-
wie über Gesetzwidrigkeit von Verordnun-
gen einer Bundesbehörde. Der Verfas-
sungsgerichtshof erkennt dabei auch über 
außer Kraft getretene Rechtsvorschriften. 
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Artikel 148f 
 
Entstehen zwischen der Volksanwaltschaft 
und der Bundesregierung oder einem 
Bundesminister, einem Rechtsträger im 
Sinne des Artikel 148a Abs. 2 oder einem 
Gericht oder Tribunal im Sinne des Artikel 
148c Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung der gesetzlichen Bestimmun-
gen, die die Zuständigkeit der Volksan-
waltschaft regeln, so entscheidet auf An-
trag der Bundesregierung, des zuständi-
gen Organs eines Rechtsträgers, des Ge-
richtes oder Tribunals oder der Volksan-
waltschaft der Verfassungsgerichtshof in 
nicht öffentlicher Verhandlung innerhalb 
von sechs Monaten. 
 

Artikel 148g 
 
(...) 
 
(2) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft 
werden vom Nationalrat auf Grund eines 
Gesamtvorschlages des Hauptausschus-
ses des Nationalrates in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder ge-
wählt. Der Hauptausschuss erstellt seinen 
Gesamtvorschlag bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte seiner Mitglieder, 
wobei die drei mandatsstärksten Parteien 
des Nationalrates das Recht haben, je ein 
Mitglied für diesen Gesamtvorschlag nam-
haft zu machen. Die Mitglieder der Volks-
anwaltschaft leisten vor Antritt ihres Amtes 
dem Bundespräsidenten die Angelobung. 
 
(3) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens 
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eines Mitgliedes der Volksanwaltschaft hat 
jene im Nationalrat vertretene Partei, die 
dieses Mitglied namhaft gemacht hat, ein 
neues Mitglied namhaft zu machen. Ist 
diese Partei zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr eine der drei mandatsstärksten Par-
teien des Nationalrates, steht das Recht, 
ein neues Mitglied namhaft zu machen, 
der mandatsstärksten Partei zu, die noch 
kein im Amt befindliches Mitglied der 
Volksanwaltschaft namhaft gemacht hat. 
Die Neuwahl für den Rest der Funktions-
periode ist gemäß Abs. 2 durchzuführen. 
 
(4) Mitglieder der Volksanwaltschaft kön-
nen durch Beschluss des Nationalrates in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
seiner (ihrer) Mitglieder mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men abberufen werden. 
 

Artikel 148i 
 
(1) Durch Landesverfassungsgesetz kön-
nen die Länder die Volksanwaltschaft auch 
für den Bereich der Verwaltung des betref-
fenden Landes, einschließlich der Kontrol-
le von Rechtsträgern im Sinne des Artikel 
148a Abs. 2, für zuständig erklären. In die-
sem Falle sind die Bestimmungen dieses 
Hauptstückes sinngemäß anzuwenden. 
Besteht in einem Land keine Einrichtung 
gemäß Abs. 2, so gilt die Zuständigkeits-
erklärung als erteilt. 
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  Der Freiheitliche Parlamentsklub – BZÖ 
hält die Einrichtung zusätzlicher besonde-
rer Kontrollorgane für nicht erforderlich.  
 

Artikel 148k 
 
(1) Der Bundesumweltanwaltschaft obliegt 
es, den Schutz der Umwelt in Verwal-
tungsverfahren in Angelegenheiten wahr-
zunehmen, in denen die Gesetzgebung 
Bundessache ist. 
 
(2) Die Bundesumweltanwaltschaft hat zu 
diesem Zweck in den genannten Angele-
genheiten Parteistellung in Verwaltungs-
verfahren und ist zur Einleitung solcher 
Verfahren durch Antragstellung berechtigt, 
soweit ein solches Verfahren auch von 
Amts wegen eingeleitet werden könnte 
oder auf Antrag einer Partei einzuleiten 
wäre; sie ist ferner zur Erhebung von Be-
schwerden vor den Verwaltungsgerichten 
berechtigt. Inwieweit die Behörden die 
Bundesumwelt-anwaltschaft von der Ein-
leitung eines Verfahrens oder von dessen 
Abschluss von Amts wegen zu verständi-
gen haben, wird bundesgesetzlich gere-
gelt. 
 
(3) Der Bundesumweltanwalt kann seine 
Rechte in Verwaltungsverfahren in Einzel-
fällen oder für bestimmte Arten von Ver-
fahren an den weisungsfreien Landesum-
weltanwalt übertragen. Eine solche Über-
tragung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden. 
 
[Art. 148e B-VG] Auf Antrag der Bundes-
umweltanwaltschaft erkennt der Verfas-
sungsgerichtshof über Gesetzwidrigkeit 
von Verordnungen in Angelegenheiten, in 
denen die Gesetzgebung Bundessache ist 

5 der Beilagen XXII. GP - Arbeitsunterlage - Volltext32 von 36



 
Besondere Kontrollorgane 

Besonderer Ausschuss, 7. 6. 2006 – Synopse „Demokratische Kontrolle“– Seite 33/36 

ÖVP 
 

SPÖ Freiheiticher Parlamentsklub – BZÖ GRÜNE 

und soweit es sich um den Umweltschutz 
handelt. 
 

Artikel 148l 
 
(1) [Art. 148b Abs. 1 B-VG] Alle Organe 
des Bundes, der Länder und der Gemein-
den haben die Bundesumweltanwaltschaft 
bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu un-
terstützen, ihr Akteneinsicht zu gewähren 
und auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Amtsverschwiegenheit 
besteht nicht gegenüber der Bundesan-
waltschaft. 
 
(2) [Art. 148b Abs. 2 B-VG] Die Bundes-
umweltanwaltschaft unterliegt der Amts 
verschwiegenheit im gleichen Umfang wie 
das Organ, an das die Bundesumweltan-
waltschaft in Erfüllung ihrer Aufgaben he-
rangetreten ist. Bei der Erstattung der Be-
richte an den Nationalrat ist die Bundes-
umweltanwaltschaft zur Wahrung der 
Amtsverschwiegenheit aber nur insoweit 
verpflichtet, als dies im Interesse der Par-
teien oder der nationalen Sicherheit gebo-
ten ist. 
 

Artikel 148m 
 
Die Bundesumweltanwaltschaft ist von der 
Bundesregierung und den Landesregie-
rungen unabhängig und nur den Bestim-
mungen des Gesetzes unterworfen. 
 

Artikel 148n 
 
(1) Die Bundesumweltanwaltschaft hat ih-
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ren Sitz in Wien. 
 
(2) Die Bundesumweltanwaltschaft besteht 
aus einem Bundesumweltanwalt und den 
erforderlichen Beamten und Hilfskräften. 
Sie ist mit den erforderlichen Sachmitteln 
auszustatten. 
 
(3) Der Bundesumweltanwalt wird auf Vor-
schlag des Hauptausschusses, der zuvor 
die Umweltverbände anzuhören hat, vom 
Nationalrat für eine Funktionsperiode von 
sechs Jahren gewählt. Er leistet vor Antritt 
seines Amtes dem Bundespräsidenten die 
Angelobung. 
 
(4) Der Bundesumweltanwalt kann durch 
Beschluss des Nationalrates abberufen 
werden. 
 
Variante 1 
(5) Der Bundesumweltanwalt darf keinem 
allgemeinen Vertretungskörper angehören 
und in den letzten vier Jahren nicht Mit-
glied der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung gewesen sein. 
 
Variante 2 
(5) [Art. 148g Abs. 5 B-VG] Der Bundes-
umweltanwalt muss zum Nationalrat wähl-
bar sein; er darf während seiner Amtstätig-
keit weder der Bundesregierung noch ei-
ner Landesregierung noch einem allge-
meinen Vertretungskörper angehören und 
keinen anderen Beruf ausüben. 
 
(6) Der Bundesumweltanwalt wird im Falle 
seiner Verhinderung vom rangältesten Be-
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amten der Bundesumweltanwaltschaft ver-
treten. Dies gilt auch, wenn das Amt des 
Bundesumweltanwaltes erledigt ist. Die 
Stellvertretung des Bundesumweltanwal-
tes im Nationalrat wird durch das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des Na-
tionalrates bestimmt. 
 

Artikel 148o 
 
(1) Die Beamten der Bundesumweltan-
waltschaft ernennt auf Vorschlag und unter 
Gegenzeichnung des Bundesumweltan-
waltes der Bundespräsident; das Gleiche 
gilt für die Verleihung von Amtstiteln. Der 
Bundespräsident kann jedoch den Bun-
desumweltanwalt ermächtigen, Beamte 
bestimmter Kategorien zu ernennen. Die 
Hilfskräfte ernennt der Bundesumweltan-
walt. Der Bundesumweltanwalt ist insoweit 
oberstes Verwaltungsorgan und übt diese 
Befugnisse allein aus. 
 
(2) Die Diensthoheit des Bundes gegen-
über den bei der Bundesumweltanwalt-
schaft  Bediensteten wird vom Bundes-
umweltanwalt ausgeübt. 
 

Artikel 148p 
 
Die Bundesumweltanwaltschaft hat dem 
Nationalrat jährlich über ihre Tätigkeit zu 
berichten. Der Bundesumweltanwalt hat 
das Recht, an den Verhandlungen über die 
Berichte der Bundesumweltanwaltschaft 
und die die Bundesumweltanwaltschaft 
betreffenden Kapitel des Entwurfes des 
Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat und 
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in seinen Ausschüssen (Unterausschüs-
sen) teilzunehmen und auf sein Verlangen 
jedes Mal gehört zu werden. Näheres be-
stimmt das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates. 
 

Artikel 148q 
 
Nähere Bestimmungen zur Ausführung der 
Artikel 148k bis 148p sind bundesgesetz-
lich zu treffen. 
 

Artikel 148r 
 

Durch Landesgesetz sind Landesumwelt-
anwaltschaften zum Schutz der Umwelt 
einzurichten. Diese Landesumweltanwalt-
schaften sind weisungsfrei. Sie sind so 
auszustatten, dass sie den gesetzlich auf-
erlegten Aufgaben nachkommen können. 
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